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Beschränkter Verlustausgleich nach § 23 EStG verfassungsgemäß 

Stand: 02.01.2007 

 

 

Die Beschränkung des Verlustausgleichs bei privaten Veräußerungsgeschäften gem. § 23 Abs. 

1 Nr. 2 EStG durch § 23 Abs. 3 S. 8 EStG ist verfassungsgemäß, so der BFH in seinem Urteil 

vom 18.10.2006 (IX R 28/05), das noch kurz vor Silvester veröffentlicht wurde. Damit erfüllt sich 

die Hoffnung vieler Anleger nicht, dass ihre roten Zahlen aus Börsengeschäften auch andere 

Einkunftsarten mindern könnten. 

Damit können Spekulationsverluste nur mit Gewinnen aus im gleichen Kalenderjahr getätigten 

privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden (horizontaler Verlustausgleich). Der verti-

kale Verlustausgleich, also die Verrechnung mit im gleichen Jahr erzielten positiven Einkünften 

aus anderen Einkunftsarten, scheidet aus. Dem Anleger bleibt aber noch die Möglichkeit, die im 

Kalenderjahr nicht ausgeglichenen Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften mit etwaigen 

positiven Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften des Vorjahres oder der folgenden 

Jahre zu verrechnen (§ 23 Abs. 3 S. 9 EStG).  

Im zu Grunde liegenden Fall hatte der Anleger Verluste aus Aktiengeschäften erlitten und wollte 

sie mit seinen im gleichen Jahr erzielten positiven Einkünften aus Gewerbetrieb verrechnen. 

Finanzamt und -gericht lehnten dies unter Hinweis auf die Gesetzeslage ab. In der Revision 

wurde vorgebracht, die für private Veräußerungsgeschäfte geltenden besonderen Verlustaus-

gleichsregelungen verstießen gegen Art. 3 Abs. 1 GG und seien deshalb verfassungswidrig.  

Dem folgte der BFH nicht. Dass Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften nur beschränkt 

abziehbar sind führt zu keiner verfassungswidrigen Ungleichbehandlung. Der Gesetzgeber un-

terwirft nur die innerhalb einer bestimmten Frist entstandenen Gewinne und Verluste aus priva-

ten Veräußerungsgeschäften der Besteuerung. Der Bezieher solcher Einkünfte hat damit –

anders als bei anderen Einkunftsarten – die Möglichkeit, durch die Wahl des Veräußerungszeit-

punkts Gewinne steuerfrei zu vereinnahmen und nur die Verluste steuermindernd geltend zu 
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machen. Diese Dispositionsmöglichkeit sei eine Besonderheit dieser Einkunftsart und rechtferti-

ge die Beschränkung des Verlustausgleichs bei privaten Veräußerungsgeschäften.  

 

Damit werden sich auch die weiteren zu diesem Sachverhalt vorliegenden Revisionen erledigen, 

eine verbesserte Verlustverrechnung ist erst im Rahmen der geplanten Abgeltungsteuer ab 

2009 in Sicht. 

 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner bei der Axer Partnerschaft zu Fragen der Vermögensanlage: 

Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Steuerrecht 
Rolfjosef Hamacher 
 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 
hamacher@axis.de 
 

Rechtsanwalt,  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Dipl.-Betriebswirt Bernhard Fuchs 
 
Grunerstraße 33 – 40239 Düsseldorf 
Fon 0211/43 83 560 
Fax 0211/43 83 5611 
bernhard.fuchs@rafuchs.de 
fuchs@axis.de 
 

 

Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


